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ASUS'S



Nachstehende Verordnung ist von dem Herrn Minister des Innern, 
Staats-Secretaire Walujew, auf Grund des am 12.Januar 1862 
Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Comite's der He?ren Minister, 
am 14. Februar desselben Jahres bestätigt worden.

Mgemctne Bestimmungen.

§ i.
Es wird in der Sindt Mitan von den dortigen Einwohnern, 
200 an der Zahl, eine Sterbe-Kasse gestiftet. Diese Kasse hat 
den Zweck, der Fainilie eines jeden Mitgliedes derselben, sofort 
nach dem Ableben des Letzteren, eine einmalige Unterstützung zur 
Bestreitung der Begräbnißkosten zu gewähren.

§ 2.

Die Kasse steht, auf Grund des Art. 1525 Bd. XIII. des 
Reglements über allgemeine Fürsorge, unter dem Ministerio des 
Innern.

. § 3-

Der Wirkungskreis der Kasse beschränkt sich auf die Stadt 
Mitau und es werden daher, auf unten angegebenen Grundlagen, 
nur solche Personen zu Mitgliedern derselben ausgenommen, die 
in dem Weichbildc der Stadt ihren bleibenden Wohnsitz haben.

§ 4.

Die höchste Zahl der Mitglieder ist auf 230 festgesetzt. Diese 
Zahl darf nicht überschritten werden.
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§ 5.
Das Kapital der Kasse besteht:

a) aus den, von den Stiftern der Kasse bereits eingezahlten, 
1000 Nb. S. (nämlich zu 5 Rbl. von einem jeden), welche 
verzinslich angelegt sind;

b) aus den, aus der bisherigen versuchsweisen Verwaltung 
der Kasse ersparten, 200 Rbl. S., und

c) aus den einmaligen und beständigen Beiträgen, welche von 
den Mitgliedern der Kasse in Zukunft einfließen sollen.

§ 6.

Die Geldsummen der Sterbe-Kasse, mit Ausnahmederjenigen, 
deren Zahlung ohne Weiteres erfolgen muß, werden, nach Er­
messen des Directoriums der Kasse, verzinslich angelegt, die aus 
solchen Geldsummen erzielten Zinsen aber werden dazu bestimmt, 
um die etwaigen Ausfälle in den einfließenden Leichen-Duoten 
der zahlungssreien Mitglieder (§ 39) zu decken, so wie um das 
Honorar des Schriftführers und des Einsammlers (§ 11) zu 
berichtigen.

§ 7.

Die einfließenden Gelder, so wie die Werthpapiere, Docu­
mente und Bücher werden in einem besonderen, mit drei Schlös­
sern zu verschließenden Kasten ausbewahrt, zu welchem die drei 
Directoren die Schlüssel führen.

§ 8.

Das Kapital der Kasse, so wie die von derselben zu zahlenden 
Unterstützungen unterliegen keinem Sequester und keiner Beschlag­
nahme und können nicht zur Bezahlung der Schulden des ver­
storbenen Mitgliedes verwandt werden.
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Vermattung der Ztajse.
§ 9.

Die Kasse wird von einem, ans drei Directoren bestehenden, 
Directorium verwaltet. Die Directoren werden von den Mit­
gliedern der Kasse aus ihrer Mitte erwählt.

§ io.
Die Directoren werden alle drei Jahre in einer allgemeinen 

Versammlung der Mitglieder gewählt und verwalten ihr Amt 
unentgeldlich.

§ 11-
Dem Directorium werden ein Schriftführer und ein Ein­

sammler und zwar ebenfalls vorzugsweise aus der Zahl der Mit­
glieder zugetheilt. Der erstere von ihnen erhält jährlich aus der 
Serbe-Kasse ein, seinen Bemühungen entsprechendes, jedoch in 
keinem Falle die Summe von dreißig Rbl. S. übersteigendes, 
Honorar, während dem Einsammler drei bis höchstens fünf 
Procent von den eincassirten Geldern zugebilligt werden. Alle 
diesbezüglichen Bestimmungen werden in einer allgemeinen Ver­
sammlung getroffen.

§ 12.
Unabhängig davon werden in der allgemeinen Versammlung 

noch zwei Candidaten zur etwaigen Besetzung der Aemter der 
Directoren und wenigstens drei Deputirte zur Revision der 
Rechnungslegung der Sterbe-Kasse gewählt.

§ 13.
Für den Fall einer zeitweiligen Abwesenheit oder Krankheit 

oder aber bei gänzlichem Abgänge eines der Directoren vertritt 
dessen Stelle der erste Candidat, der bei der stattgehabten Wahl 
die meisten Stimmen für sich gehabt hat. Indem dieser Candi­
dat in alle Rechte und Verpflichtungen des fehlenden Directors 




